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Grundsätzlich ist von folgender Erkenntnis der operativen 
Praxis auszugehen:

iVird die Haftsituation bzw• werden die sozialen, rechtli
chen und situativen Folgen- des strafbaren Handelns nicht 
mehr bewältigt und erscheinen diese Belastungen als un
überwindbar, weil die tatsächlichen Folgen durch umfang
reiche Befürchtungen .meist übertrieben in der Gelbstbewer- 
tung erlebt werden, kann es zu Kurzschlußhandlungen in Sin
ne eines Suizidversuches 
haft versuchter Suizide v 
Belastung, Angst vor der 
sich daraus ergebende rar 
biene.

kommen. Ursachen und Anlässe erns-z: 
varen meist depressive osychlscha 
zu erwartenden Verurteilung und 
niliära oder gesellschaftliche Froz.

Aufschlußreich ist in diesen Zusammenhang die Tatsache, daß 
diese Gefährdung in der ers ten Phase der Untersuchungshaf - 
am größten ist. Die Suizidgefahr besteht Jedoch für die ge
samte Dauer der Untersuchungshaft, wie die Ergebnisse der 
Untersuchung beweisen. Die Mitarbeiter des Untersuchungs- 
haftvollzuges der Linie XIV sind deshalb in Zusammenarbeit 
mit dem Medizinischen Dienst- zu befähigen, mögliche Anzeichen 
für suizidale Handlungen Verhafteter rechtzeitig zu erken
nen. Schwerpunkte liegen dabei nicht in einer behandlungs- 
orientiertsn Suizidprophylaxe, sondern in der Unterweisung 
der Mitarbeiter über Hintergründe, Ursachen und auslösende 
Faktoren suizidaler Handlungen sowie in der Befähigung zum 
richtigen Verhalten gegenüber suizidgefährdeten Verhafteten.
Dabei zeigt die Praxis, daß der Entzug möglicher Suizidmit
tel, das Anlegen von Handfesseln oder der Posselungsjacke, 
die Verwahrung mit anderen Verhaf teten in Gemeinschaf :sun- 
terbringung oder verkürzte Kontrollen Gefährdeter zwar wirk
same Mittel zur kurzfristigen Verhinderung des Vorhabens 
sind, sie sind jedoch nicht oder nur begrenzt geeignet, Ein
fluß auf die Psyche des Gefährdeten zur Zurückdrängung des


